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Der nächste Congress französischer Architecten findet vom 7. bis

12. Juni d. J. in der Ecole des Beau-Arts zu Paris statt. Nähere
Auskunft über das Programm uud die Zulassung zu den Verhandlungen
ertheilt: Mr. le Secrétaire du Congres, au siège de la Société centrale
des Architectes, boulevard St. Germa'n I^8, Paris.

Electrische Eiesenbahn in Budapest. Für- eine Viaductbahn mit
electrischem Betrieb in Budapest haben die HH. Siemens & Halske,
Lindheim & Co. im Verein mit M. Balasz die Concession nachgesucht.

Preisausschreiben.

Heizung mit Gas. Die Stadt Brüssel schreibt folgende Preise

für Apparate zur Heizung mit Gas aus : 6000 Fr. für den besten Apparat

für Zimmerheizung, 3000 Fr. für den besten Kochherd für bürgerliche

Haushaltungen und 1000 Fr. für den besten Wärmeapparat
(Rechaud) für Küche und Zimmer. Die Preise können auch unter zwei
Bewerber vertheilt werden, in welchem Falle dieselben auf 8000, 4000
und 1500 Fr. erhöht werden sollen. Termin für die Einsendung der

Apparate: 1. October a. c. Näheres ist zu erfahren bei dem: „Ingénieur,
chef de service de la ville de Bruxelles, Rue de l'Etuve n a. à
Bruxelles".

Redaction: A. WALDNER
32 Brandschenkestrasse (Selnau) Zürich.

Vereinsnachrichten.

Bernischer Ingenieur- und Architecten-Verein.
X. und XI. Sitzung im Winter 1885/86.

In den wenig zahlreich besuchten Sitzungen vom 2. und 16. April
wurde die vom Centralcomite ¦ an die Sectionen gerichtete Anfrage, die

Vervollständigung der Grundzüge über das Verfahren bei öffentlichen

Preisbewerbungen betreffend, behandelt. — Die geringe Theilnahme,
welche die Besprechung dieser Frage fand, lässt kaum einen Ausdruck
des Vereins in dieser Angelegenheit zu. — Die wenigen Mitglieder,
die an derselben sich betheiligten, schlössen sieff im Allgemeinen dem

ausführlichen und gründlich motivirten Bericht der Commission der
Zürchersection an. Man fand insbesondere die Gründe, welche für die
Behörden massgebend oder bestimmend sind, einem Erstprämiirten die

Ausführung des Baues nicht zu übergeben, so riölSig und zahlreich,
dass mancher geneigt war anzunehmen, es würde die Aufnahme weiterer
Bestimmungen besser unterbleiben. — Indessen kann man sich auch
dazu verstehen, eine allgemeine Bestimmung aufzunehmen, welche die

Uebergabe der weiteren Bearbeitung und A^mihrung von Projecten
an den Erstprämirten empfiehlt. Besonders war man damit
einverstanden der ausschreibenden Behörde als Pflicht vorzustellen, in der
Ausschreibung in unzweideutiger Weise bekannt zu geben, ob in irgend
welcher Weise von den Concurrenten auf die Ausführung des Baues

gerechnet werden kann. — Dagegen glaubte man weitere Erklärungen
von Behörden, im Falle der Bau nicht dem Erstprämiirten übergeben
wird,-nicht verlangen zu sollen. Wenn eine Behörde Gründe hat von
der allgemeinen Regel abzugehen, so werden diese meist delicater
Natur sein. Die Abgabe von Erklärungen wird Controversen mit dem

Nichtberücksichtigten nach sich ziehen, die zu nichts führen werden und
und für beide Theile peinlich sind, insbesondere wenn etwa sogar
öffentliche Erklärungen verlangt werden sollten. Die Aufnahme der

Bestimmung, dass die Behörde die Ausführung nicht dem Erstprämiirten
übergeben soll, wenn die Fähigkeit des letztern nicht ganz

' zweifellos
¦ nachgewiesen ist, fand man durchaus nicht rathsam. Der Fall wird,
trotz der aufgenommenen Bestimmungen in den Grundzügen des Schweiz.

Ingenieur- und Architecten-Vereins, doch noch vielfach vorkommen. —
Sind die Gründe so positiv angeführt, wenn die Arbeit nicht dem

Erstprämiirten übergeben werden soll, namentlich der des Misstrauens in
die Fähigkeit, so wird der Concurrent und das Publicum zunächst auf
diese Gründe angewiesen ; trotz Erklärungen wird sich zu leicht die Meinung
verbreiten: „Man hat ihm nicht recht getraut". Diess schafft für den

Nichtberücksichtigten eine höchst unangenehme Lage und kann Anlass

zu widerwärtigen Händeln geben. Diese und andere Gründe
veranlassten die anwesenden Mitglieder ausser der allgemeinen Regel und

keine weiteren zur Aufnahme in die Grundzüge für das Verfahren bei
der unter 4) im Bericht der Zürchersection aufgenommenen Bestimmung

öffentHJ^^n Preisbewerbungen zu empfehlen. — Man war der Ansicht
es dem richtigen Takte der Behörden zu überlassen in Fällen, die der

allgemeinen Regel nicht entsprechen, die gutfindenden Schritte zu thun.

Mit diesen Sitzungen sind die regelmässigen WintersifBBgen des Vereins
geschlossen.

Zürcherischer Ingenieur- und Architecten-Verein.
Sitzung vom 10. März 1886.

Durch Zuschrift vom Central-Comité des Schweiz. Ingenieur- und

Achitecten-Vereines wird der Zürcher-Section der Fragebogen der G.

e. P. betreffend die practische Ausbildung von Maschineningenieuren
(vide S. 58' d. B.) bekannt gegeben und zu eventueller Discussion
vorgelegt. — Der Vorstand wird beauftragt, eine.Commission zur Prüfung
der Frage zu wählen, welche in einer der nächsten Sitzungen Bericht
zu erstatten und die Discussion einzuleiten hat.

Es wird im Vereine eine Subscription freiwilliger Beiträge zum
Zwecke der Unterstützung eines verarmten Collegen eröffnet, nachdem

durch verschiedene Voten 'Üfllf unverschuldete Hfllfsbedürftigkeit des

Gesuchstellers constatirt worden war.
Professor Lasius legt Blätter aus der I. Lieferung des neuen

Werkes über „Toscana: die Architectur der Renaissance" vor; er
schildert die Unternehmung des Werkes und den Gang der Arbeiten
und hebt die ausserordentliche Grflndlghkeit dieser vorzüglichen
architectonischen Publication in anerkennender Weise hervor.

Ingenieur R. Allemann hält einen Vortrag :

Ueber die Anlage von Wasserkräften bei hohem Gefälle.
Die Ausnützung von Wasserkräften bei hohem Gefälle (10—500 m)

bedingt eigenartige Constructionen und ist bei Anwendung des

natürlichen Gefälles nur in Gebirgsländern möglich. Wir finden daher in der
Schweiz eine grosse Anzahl solcher Anlagen mit Benützung von
Gefällen von 50—180 m und Betriebs-Wassermengen von 50—300 / per
Secunde. (Weberei Azmoos, Spinnerei in Mels, Spinnerei in Flums,
Spinnerei in Linthal, Wasserwerk des Herrn Zinggeler in Richtersweil,
Wasserwerk Horgen etc.) Als Motor wird bei uns meistens die Turbine
angewandt, die aus dem Zuppinger'schen Tangentialrade zu hoher

Vervollkommnung gelangt ist. Ausserhalb der Schweiz ist es namentlich
Sachsen, wo solche Anlagen schon in frühem Zeiten erstellt wurden.

In constructiver Beziehung zerfallen derartige Anlagen in 3 Theile :

a) Die Einrichtungen zum Sammeln und Fassen des Wassers,
b) die Fortleitung des Wassers bezw. die Kraftfortleitung und

die Kraftvertheilung,
• c) den Motor.

Da wo die BetriebswasseBoenge auch bei trockenen Zeiten eine

genügende ist, sind die Einrichtungen zum Fassen des Wassers sehr
einfache. Ein kleines Stauwehr vermittelt die Leitung des Wassers in
ein kleines Reservoir, das mit den nöthigen Rechen versehen ist, um
das Eintreten von Laub- und Saauchwerk, und gröbern Steinen zu
verhindern.

Sinkt die BetriEBSwassermenge in trockenen Zeiten bedeutend

herunter, dann ist zur rationellen Ausnützung die Erstellung eines grössern
Reservoirs nothwendig, um die ausserhalb der Arbeitszeit zufliessende

Wassermenge aufspeichern zu können. Es gibt auch solche Sammelanlagen,

die den Ueberschuss der Hochwassermengen aufzuspeichern im
Stande sind und als Reserve zur Ausgleichung während 3—4 Monaten

trockener Zeit dienen (Richtersweil, Horgen).. Diese Reservoire werden

meistens durch den Einbau einer Thalsperre in die tiefeingeschnittene
Schlucht oder das Thal, in welches der Bach fliesst, erhalten.

Solche Reservoire werden nicht nur für die Aufspeicherung von
Triebwasser gebaut, sondern auch für agricole- und Schiffahrts-Zwecke

zur Speisung von Bewässerungscanälen in heissen Gegenden und zur

Speisung der Schifffahrtscanäle (Alien, Spanien, Frankreich).
Die Thalsperren können aus Mauerwerk oder Erdbau bestehen..

Die Anlagekosten, die Beschaffenheit des Baugrundes und das Vorfinden

von geeignetem Baumaterial entscheiden über die Wahl der Construction.

Ist der Baugrund felsig, zerklüftet, finden sich gute Bausteine in

genügender Menge in der Nähe, dann wird man eine gemauerte

Thalsperre anordnen. — Besteht der Untergrund aus dichter undurchlässiger

Erde, findet sich genügend erdiges und lehmiges Material in der Nähe,

dann greift man zum Erdbau ; er ist in der Regel billiger zu erstellen.

Es gibt Reservoire, bei welchen das Wasser 10—40 m hoch

angestaut wird ; für beide Bauarten wird man die Constructions-

stärken zu bestimmen haben. Beim Mauerwerk, in gutem hydraulischem
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